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Brussig u. a.: Arbeitsförderung für Ge�üchtete, 2022

Von Monika Maria Sommer, Rechtsanwältin in Berlin, 
Mediatorin (eur. MA)

Arbeitsförderung für Ge�üchtete ist relevant, in Zeiten 
von Fachkrä�emangel allemal, in denen mit einem »Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Fachkrä�eeinwanderung« 
weitere Anreize für quali�zierte Zuwanderung gesetzt 
werden sollen. Die Brisanz des �emas wird von keiner 
Seite bezweifelt. Umso interessanter verspricht eine wis-
senscha�liche Erhebung zur E�zienz arbeitsmarktpoli-
tischer Integrationsmaßnahmen für Ge�üchtete zu sein. 
Geht es doch u. a. darum, die bei Ge�üchteten vorhandene 
Fachkompetenz nutzbar zu machen oder zu entwickeln.

Dem hier besprochenen Buch liegt das Ergebnis der 
Untersuchungen eines Forschungskonsortiums zugrun-
de, das im Au�rag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) tätig war. Die Evaluation fand 
zwischen 2017 und 2021 statt, ein Zwischenbericht wur-
de 2019, der Abschlussbericht im November 2021 veröf-
fentlicht. Beide Forschungsberichte sind auf der Webseite 
des BMAS abru�ar. Die Autor*innen vertreten in dem 
Konsortium das Know-how verschiedener Institutionen 
der Arbeitsmarkt- und Wirtscha�sforschung, darun-
ter das Institut für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung 
(IAB), das RWI – Leibniz-Institut für Wirtscha�sfor-
schung sowie verschiedene universitäre Institute.

Die Implementationsanalyse untersuchte die Umset-
zung der arbeitsmarktpolitischen Integrationsmaßnah-
men nach dem SGB II und SGB III durch Arbeitsagen-
turen und Jobcenter. Interviewt wurden mehr als 300 
Personen, die in Arbeitsagenturen und Jobcentern, Maß-
nah me trä ger*in nen, Betrieben, ö�entlichen Einrichtun-
gen und zivilgesellscha�lichen Organisationen sowie in 
der ehrenamtlichen Unterstützung von Ge�üchteten tä-
tig sind. Die Fragestellungen wurden durchweg aus der 
Perspektive der Arbeitsverwaltung entwickelt. Sie be-
ziehen sich auf die Rahmenbedingungen der Arbeit der 
Jobcenter und Arbeitsagenturen, die Erwartungen, Ziele 
und Vorstellungen der an der Umsetzung beteiligten Ak-
teur*in nen, die Vorgehensweise in der Umsetzung und 
der Zusammenarbeit der Ak teur*in nen untereinander 
sowie den Erfahrungen hinsichtlich der Ergebnisse. Die 
Studie wurde in allen 16 Bundesländern und sowohl in 
städtischen als auch in eher ländlichen Regionen durch-
geführt. Leider wurde die Zielgruppe der Maßnahmen, 
ge�üchtete Menschen auf ihrem Weg in den deutschen 
Arbeitsmarkt, nicht direkt in die Evaluation einbezogen 
und über ihre Erfahrungen befragt. 

Die Autor*innen richten sich mit dem Buch nunmehr 
an die interessierte Ö�entlichkeit, um die Ergebnisse über 
rein fachwissenscha�liche Kreise hinaus zu verbreiten. 
Den Au tor*in nen ist es in der Tat gelungen, die Ergeb-
nisse der Studie allgemeinverständlich darzustellen, was 
über den Verdienst der Studie in der Beratung des Ar-
beitsministeriums (BMAS) selbst hinausgeht.

Die Arbeitsverwaltung und Beratungsstellen sowie 
zuarbeitende Agenturen werden ebenfalls aus den Ergeb-
nissen Schlüsse ziehen können. Einzelne �üchtlingsspe-
zi�sche Maßnahmen, die die Bundesagentur zur Integ-
ration Ge�üchteter konzipiert hatte, werden detailliert 
ausgewertet. Allerdings waren einige dieser Förderins-
trumente (z. B. PerF – Perspektiven für Flüchtlinge) bei 
Erscheinen des Buches bereits ausgelaufen (worauf die 
Au tor*in nen selbst hinweisen). Das gleiche gilt für die Re-
gelung des § 60a a. F. des AufenthG, die einen wichtigen 
aufenthaltsrechtlichen Hintergrund der möglichen Qua-
li�zierungsmaßnahmen Ge�üchteter zur Zeit der Unter-
suchung bildete; die Ausbildungsduldung ist nun im neu 
eingeführten § 60c AufenthG geregelt. Das jetzt geltende 
Fachkrä�eeinwanderungsgesetz konnte nur teilweise, die 
Regelungen des »Migrationspakets 2« konnten naturge-
mäß überhaupt nicht berücksichtigt werden. 

Von Interesse könnten die Ergebnisse – außer für die 
direkt angesprochenen staatlichen Akteur*innen – trotz-
dem für die Lobbyarbeit sein, wenn es um verbesserte 
Rahmenbedingungen zur Arbeits markt in te gra tion Ge-
�üchteter geht. Die Studie zeigt detailliert auf, welche 
Maßnahmen nicht funktionierten und nennt auch Grün-
de dafür. Sie kann damit dazu dienen, aus den Erfahrun-
gen der Vergangenheit für die Zukun� zu lernen.

Handlungsempfehlungen der Autor*innen zielen auf 
die Weiterentwicklung der Beratungsstrukturen, indivi-
duellere Beratung durch verbesserte Betreuungsschlüssel, 
kurzfristige Verfügbarkeit unterschiedlicher Instrumente 
sowie – als zentrale Forderung – einen gleichberechtigten 
Zugang zum Arbeitsmarkt ohne Diskriminierung gegen-
über Nicht-Ge�üchteten. Positiv hervorgehoben werden 
Men tor*in nen pro gram me in ehrenamtlichen Strukturen, 
um ein vorzeitiges Abbrechen beru�icher Integration zu 
verhindern. Auch Fragen der erleichterten Anerkennung 
vorhandener Kompetenzen werden angesprochen. Die 
Politik hat sich einige dieser Empfehlungen in der Folge 
o�ensichtlich zu Herzen genommen und in den jüngsten 
Gesetzesvorhaben umgesetzt. 

Zentral in diesem Zusammenhang ist sicher die im 
Chancenaufenthaltsgesetz geregelte 18-monatige Aufent-
haltserlaubnis, die langjährig Geduldeten die Möglichkeit 
gibt, die notwendigen Voraussetzungen für ein dauer-
ha�es Bleiberecht als Ar beit neh mer*in nen zu erfüllen. 
Damit kann die bisherige Praxis der Kettenduldungen in 
einigen Fällen unterbrochen werden. 

Fazit: Die Lektüre ist interessant, für die Praxis in mig-
rationsrechtlichen Verfahren aber leider nur von begrenz-
tem Interesse. Rechtsanwält*innen, die in Netzwerken 
mit Institutionen der Arbeitsmarktförderung arbeiten, 
werden möglicherweise eigene Erfahrungen und Beob-
achtungen bestätigt �nden.

•	 Martin	Brussig	u.	a.	(Hrsg.). Arbeitsförderung für Ge-
�üchtete: Instrumente, Herausforderungen, Erfahrun-
gen, 2022, Nomos, 307 Seiten, ISBN 978-3-8487-8744-9
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